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Konstanz 1st 1n Erinnerungsort der Geschichte des Christentums,2 der

In die Erinnerung der achwe VOT allem des dort gehaltenen
„Weltkonzils” el  n ist. AÄAus alt-katholischer Perspektive STEe
„KONstanz“ Tur e1nNe bestimmte Art konzililarer Entscheidungsfindung 1n
der Kirche, WIEe S1E 1M mittelalterlichen Konzilarısmus praktiziert, UuUrc
verschiedene reformerische Strömungen postuliert, Uurc den etzten BISs
_  INSVI  er VOTN Konstanz, Jenaz Heinrich VOTN Wessenberg (1 / 74—] 300)
propaglert und SscChHNEebÄßllc ach dem Ersten Vatiıkanum 1n der Ol
schen ewegung erneut aufgegriffen wurde 873 wurde beim Konstanzer
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Eine alt-katholische Perspektive

Angela Berlis1

1 Prof. Dr. Angela Berlis ist Professorin für die Geschichte des Altkatholizismus und Allge-
meine Kirchengeschichte am Departement für Christkatholische Theologie an der Uni-
versität Bern. 1996 empfing sie die Priesterweihe. Sie ist seit 2004 Mitglied der Interna-
tionale[n] Römisch-Katholisch/Altkatholischen Dialogkommission.

2 Vgl. Christoph Markschies/Hubert Wolf, unter Mitarbeit von Barbara Schüler (Hg.):
Erinnerungsorte des Christentums, München 2010. Der Sammelband enthält keinen
Beitrag zu Konstanz. Die Herausgeber konstatieren zu Recht: „Eine normierte Topogra-
phie der Erinnerung, eine ein für allemal feststehende Topographie christlicher Erinne-
rungsorte, ein definitives System christlicher memoria existiert nicht.“ Auch in Etienne
François/Hagen Schulze (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde, München 2001,
kommt „Konstanz“ nicht vor.

3 Vgl. Johannes Helmrath: Das Konzil von Konstanz und die Epoche der Konzilien (1409–
1449). Konziliare Erinnerungsorte im Vergleich, in: Gabriela Signori/Birgit Studt
(Hg.): Das Konstanzer Konzil als Europäisches Ereignis. Begegnungen, Medien und Ri-
tuale, Ostfildern 2014, 19–56, hier 44. Helmrath unterscheidet vier „Meistererzählun-
gen“: das Ende des Schismas, Jan Hus, das Dekret „Haec Sancta“ und die „modernebe-
gründendene(n)“ Entdeckung bedeutsamer humanistischer Handschriften während des
Konzils. Vgl. ebd., 43–45. Vgl. dazu Stephen Greenblatt: Die Wende. Wie die Renais-
sance begann, Berlin 2012. 

Konstanz ist ein Erinnerungsort der Geschichte des Christentums,2 der
in die Erinnerung der Nachwelt vor allem wegen des dort gehaltenen
„Weltkonzils“ eingegangen ist.3 Aus alt-katholischer Perspektive steht
„Konstanz“ für eine bestimmte Art konziliarer Entscheidungsfindung in
der Kirche, wie sie im mittelalterlichen Konziliarismus praktiziert, durch
verschiedene reformerische Strömungen postuliert, durch den letzten Bis-
tumsverweser von Konstanz, Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774–1860)
propagiert und schließlich nach dem Ersten Vatikanum in der alt-katholi-
schen Bewegung erneut aufgegriffen wurde: 1873 wurde beim Konstanzer



Altkatholikenkongress die „Synodal und Gemeindeordnung“ beschlossen, 3171
BIis heute In d  r Form die kirchenrechtliche Grundlage Tur das
Katholische Bistum der Alt-Katholiken 1n Deutschlan Und SscChHNEebÄßllc
Tand ler 1M Jahr 996 Ende e1Nes angeren ynodalen Entscheidungs-
DTOZESSES die eltweit e1 alt-katholischer Diakonninen INSs Prie-
steramıt Als amals auch AUS Ischechien Alt-Katholikinnen und
Alt-Katholiken dieser e1 anreisten, mMmachten S1E auf die ultiper-
spektivität der Erinnerungen aufmerksam, die miıt diesem Ort verbunden
SINd; Tur alle Kirchen 1n Ischechien und In dessen Landesgeschichtsschrei-
bung STE „KONstanz“ Tur 1n dunkles Kapitel der Kirchengeschichte: die
Verurteilung und erbrennung VOTN Jan Hus Wie nicht zuletzt dieses Bei
spie zeigt, seht 1n wesentlicher Teil der 1er genannten Bedeutungs-
schichten VOTN „KONstanz“ Tur Alt-Katholikinnen und Alt-Katholiken ber
e1nen reın innerkirchlichen Stellenwer hinaus. SO ass sich „KON-
Stanz  &b SpOrNL d. aber ermahnt auch ZUT Reflexion ber Grundlagen und
Gestaltung VOTN Kıirchesein und Kirchenverständnis

Im folgenden Beitrag sgl nachgegangen werden, WIE der Erinnerungs-
Ort „KONstanz“ AUS alt-katholischer Perspektive wahrgenommen wIird und
welche CNIUSSe Tur e1nNe heutige ynodale PraxIis daraus SEZOBEN werden
können

Der Appell 21N allgemeines Konzil als egenpo
Zu romischen Machtanspruc.

Alt-katholische Iheologen und Iheologinnen sSind 1n der ege mehr
den Ssieben Ökumenischen Konzilien der Alten Kırche interessiert;4 die

erufung aufT die Alte Kırche WT VOTN Anfang der aßstab, Tur Fragen
des Kultus’ Ooder der Verfassung ehbenso WIE Tur Anliegen e1ner „altkirchli-

He Begriffe „KOonzil” und „Synode SINd eigentlich SYNONYIN; In dieser VWoeise werden
ler uch dAle Begriffe „Konziliarität” und „Synodalität” verwendet. (} wWird 1Im all
gemeinen Sprachgebrauch immer VOIN „Konzil Von Konstanz“ yesprochen, während
Ssich eigentlich e1ne Generalsynode der westlichen Kirche handelt (an der übrigens
uch (‚,Mechen teilnahmen). ach alt-katholischer und Orthodoxer Jerminologie Ist das
Konzil Von Konstanz eın „Ökumenisches Konzil“ (als solche gelten UTr die siehen alt-
kirchlichen Ökumenischen Konzilien); In römisch-katholischer Zählung Ist e1Nes Von

insgesamt 71 ÖOkumenischen Konzilien, gerechnet Von Nizäa (325) His ZU /weiten
Vatikanum YO02-19065). aps Paul hat 197/4 In e1ner Rede an lasslıc der /00-Jahr-
Feiler der 5Synode Von Lyon allerdings den Begriff „Ökumenische Konzilien“ Iur
die Kirchenversammlungen des Jahrtausends vermieden und adäquat Von „General-
;ynoden des VWeastens“ („generales SYNOdOos In Occidentali orbe”) gesprochen. Vgl azu
alVIS. Beyond the RKeformation? Authority, Primacy and Unity In the Conciliar TaQdl:
t10N, London New York 20006, 185
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4 Die Begriffe „Konzil“ und „Synode“ sind eigentlich synonym; in dieser Weise werden
hier auch die Begriffe „Konziliarität“ und „Synodalität“ verwendet. So wird z. B. im all-
gemeinen Sprachgebrauch immer vom „Konzil von Konstanz“ gesprochen, während es
sich eigentlich um eine Generalsynode der westlichen Kirche handelt (an der übrigens
auch Griechen teilnahmen). Nach alt-katholischer und orthodoxer Terminologie ist das
Konzil von Konstanz kein „ökumenisches Konzil“ (als solche gelten nur die sieben alt-
kirchlichen Ökumenischen Konzilien); in römisch-katholischer Zählung ist es eines von
insgesamt 21 Ökumenischen Konzilien, gerechnet von Nizäa I (325) bis zum Zweiten
Vatikanum (1962–1965). Papst Paul VI. hat 1974 in einer Rede anlässlich der 700-Jahr-
Feier der Synode von Lyon (1274) allerdings den Begriff „Ökumenische Konzilien“ für
die Kirchenversammlungen des 2. Jahrtausends vermieden und adäquat von „General-
synoden des Westens“ („generales synodos in occidentali orbe“) gesprochen. Vgl. dazu
Paul Avis: Beyond the Reformation? Authority, Primacy and Unity in the Conciliar Tradi-
tion, London – New York 2006, 185.

Altkatholikenkongress die „Synodal- und Gemeindeordnung“ beschlossen,
bis heute – in angepasster Form – die kirchenrechtliche Grundlage für das
Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland. Und schließlich
fand hier im Jahr 1996 am Ende eines längeren synodalen Entscheidungs-
prozesses die weltweit erste Weihe alt-katholischer Diakonninen ins Prie-
steramt statt. Als damals auch aus Tschechien Alt-Katholikinnen und 
Alt-Katholiken zu dieser Weihe anreisten, machten sie auf die Multiper-
spektivität der Erinnerungen aufmerksam, die mit diesem Ort verbunden
sind; für alle Kirchen in Tschechien und in dessen Landesgeschichtsschrei-
bung steht „Konstanz“ für ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte: die
Verurteilung und Verbrennung von Jan Hus. Wie nicht zuletzt dieses Bei-
spiel zeigt, geht ein wesentlicher Teil der hier genannten Bedeutungs-
schichten von „Konstanz“ für Alt-Katholikinnen und Alt-Katholiken über
einen rein innerkirchlichen Stellenwert hinaus. So lässt sich sagen: „Kon-
stanz“ spornt an, aber ermahnt auch zur Reflexion über Grundlagen und
Gestaltung von Kirchesein und Kirchenverständnis.

Im folgenden Beitrag soll nachgegangen werden, wie der Erinnerungs-
ort „Konstanz“ aus alt-katholischer Perspektive wahrgenommen wird und
welche Schlüsse für eine heutige synodale Praxis daraus gezogen werden
können.

1. Der Appell an ein allgemeines Konzil als Gegenpol 
zum römischen Machtanspruch

Alt-katholische Theologen und Theologinnen sind in der Regel mehr
an den sieben Ökumenischen Konzilien der Alten Kirche interessiert;4 die
Berufung auf die Alte Kirche war von Anfang an der Maßstab, für Fragen
des Kultus’ oder der Verfassung ebenso wie für Anliegen einer „altkirchli-



312 chen Ökumene“.  “5 Während beli den altkirchlichen Konzilien üblicherweise
die inigung aufT die dogmatischen Grundentscheidungen (Christologie,
Trinität) ZUr Gewährleistung der Einheit der Kırche 1M Zentrum des nNier

ste  e kommen das Konzil VOTN Konstanz und der Konzilarısmus auch
AUS anderem TUun: 1n den 1C gnNaZz Heinrich VOTN Wessenberg, Bistums
VerWeserTr des Bistums Konstanz BIis dessen Aufhebung,6 chrieh 840 1n
seinem Werlk ber die sroßen Kirchenversammlungen des 15 und 16
Jahrhunderts „Wäre dem ursprünglichen Grundsatze dass alle wich-
Ugern Kiırchensachen 1n sebührender Unterordnung eINZIg entweder VOTN

allgemeinen, Ooder Provinz- und Bistumssynoden geregelt werden sollen,
ireu geblieben, die Kırche ware Oohne /weilel VOTN vielen Verderbnissen
und Zerrüttungen bewahrt, S1E ware weniger VOTN Sturmen hın und her A
schlagen worden  &b Fr Wessenberg ruht 1n den Synoden „die wahre Kraft

“7der Kıirche usartung
Der Appell 1n allgemeines Konzıil 1st In die Geschichte des Altka-

tholizismus DZW. ihm historisch VOTaNSCSANZENET Reformbewegungen E1N-
geschrieben. Im Appell werden die Erwartungen die ufgaben und die
Tätigkeit e1Nes SOIC allgemeinen Konzils SIC  ar ES sgl und ann sich
Tur die Versöhnung ach e1inem chisma engagleren, die Einheit der
Kırche wiederherzustellen; sgl und ann Anliegen der Reform UuUrc  15
kutieren und In die Wege leiten; dient der Klärung spaltender Fragen 1n
re und Kirchendisziplin; Ortskirchliche Rechte und allgemeinkirchliche
sprüche können vorgebracht und verhandelt werden; ersonen und In
ST1LUHONeN aben die Möglichkei sich VOTN (unberechtigtem) Häresiever-
ac befreien Die 1M Konzil versammelte Kıiırche ann die HoTfT-
NUuNng und rwartung ZUr Klärung der Verhä  15S€e beitragen, die Rechte
der Ortskirche (in der ege gegenüber Ansprüchen ROMS) verteidigen und
aufT e1nNe neuerliche (Ver-)Einigung und Einheit der Kırche hinwirken. SO
seschah ETW 1M Fall der „Kirche VOTN Utrecht”, OINZIe genannt „RÖ
MmMisch-katholische Kıiırche der (Alt-)Bischöflichen Klerise1”, hervorgegangen
AUS dem chisma zwischen Rom und Utrecht (1723) hre Erwartung,

ZUrT altkirchlichen Ökumene: Irs Küry. He Altkatholische Kirche hre Geschichte,
ihre ehre, ihr nliegen, Stuttgart“1978, 301

Franz KXKaver Bischof: Das FEnde des Bistums Konstanz OC| und Bistum KoOon-:
STanz 1Im Spannungsfeld Von Säkularısation und Suppression 002/03-1821/2/),
gart Berlin Köln 1989

Von Wessenberg: He großen Kirchenversammlungen des en und en Jahr-
hunderts In Beziehung auf Kirchenverbesserung geschichtlich und ıtisch dargestellt
mMiIt einleitender Übersicht der rTüuhern Kirchengeschichte, Bde, ( onstanz 1540, 1{1

ZUrT (‚eschichte der Klerisel, die Ssich an dem Jahrhundert uch atholische
Kirche der Niederlande enn' ick Schoon. eXWIISs In de ()ud-Katholieke Kerk (Publi-
catleserle C  ing ()ud-Katholie Seminarie, 48), AÄAmetsfoort Sliedrecht 701
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5 Vgl. zur altkirchlichen Ökumene: Urs Küry: Die Altkatholische Kirche. Ihre Geschichte,
ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart 21978, 361 f.

6 Vgl. Franz Xaver Bischof: Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Kon-
stanz im Spannungsfeld von Säkularisation und Suppression (1802/03–1821/27), Stutt-
gart – Berlin – Köln 1989.

7 I. H. von Wessenberg: Die großen Kirchenversammlungen des 15ten und 16ten Jahr-
hunderts in Beziehung auf Kirchenverbesserung geschichtlich und kritisch dargestellt
mit einleitender Übersicht der frühern Kirchengeschichte, 4 Bde, Constanz 1840, III.

8 Vgl. zur Geschichte der Klerisei, die sich ab dem 19. Jahrhundert auch Alt-Katholische
Kirche der Niederlande nennt: Dick Schoon: Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk (Publi-
catieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, 48), Amersfoort – Sliedrecht 2011.

chen Ökumene“.5 Während bei den altkirchlichen Konzilien üblicherweise
die Einigung auf die dogmatischen Grundentscheidungen (Christologie,
Trinität) zur Gewährleistung der Einheit der Kirche im Zentrum des Inter-
esses steht, kommen das Konzil von Konstanz und der Konziliarismus auch
aus anderem Grund in den Blick. Ignaz Heinrich von Wessenberg, Bistums-
verweser des Bistums Konstanz bis zu dessen Aufhebung,6 schrieb 1840 in
seinem Werk über die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16.
Jahrhunderts: „Wäre man dem ursprünglichen Grundsatze: dass alle wich-
tigern Kirchensachen in gebührender Unterordnung einzig entweder von
allgemeinen, oder Provinz- und Bistumssynoden geregelt werden sollen,
treu geblieben, die Kirche wäre ohne Zweifel von vielen Verderbnissen
und Zerrüttungen bewahrt, sie wäre weniger von Stürmen hin und her ge-
schlagen worden.“ Für Wessenberg ruht in den Synoden „die wahre Kraft
der Kirche gegen Ausartung“.7

Der Appell an ein allgemeines Konzil ist in die Geschichte des Altka-
tholizismus bzw. ihm historisch vorangegangener Reformbewegungen ein-
geschrieben. Im Appell werden die Erwartungen an die Aufgaben und die
Tätigkeit eines solch allgemeinen Konzils sichtbar: Es soll und kann sich
für die Versöhnung nach einem Schisma engagieren, um die Einheit der
Kirche wiederherzustellen; es soll und kann Anliegen der Reform durchdis-
kutieren und in die Wege leiten; es dient der Klärung spaltender Fragen in
Lehre und Kirchendisziplin; ortskirchliche Rechte und allgemeinkirchliche
Ansprüche können vorgebracht und verhandelt werden; Personen und In-
stitutionen haben die Möglichkeit, sich von (unberechtigtem) Häresiever-
dacht zu befreien. Die im Konzil versammelte Kirche kann – so die Hoff-
nung und Erwartung – zur Klärung der Verhältnisse beitragen, die Rechte
der Ortskirche (in der Regel gegenüber Ansprüchen Roms) verteidigen und
auf eine neuerliche (Ver-)Einigung und Einheit der Kirche hinwirken. So
geschah es etwa im Fall der „Kirche von Utrecht“, offiziell genannt „Rö-
misch-katholische Kirche der (Alt-)Bischöflichen Klerisei“, hervorgegangen
aus dem Schisma zwischen Rom und Utrecht (1723).8 Ihre Erwartung,



ach verschiedenen fehlgeschlagenen Iruüuheren Versöhnungsversuchen miıt 3713
Rom diesem WEeC ZU Ersten Vatikanischen Konzil (1869/7/70 einge-
aden werden, wurde nicht erfüllt.” ÄAhnliche Erwartungen die
einende und ellende un  107n e1Nes Konzils en sich auch davor und
anac 1n der Kirchengeschichte.

Konzilharıtät STe ler Tur bestimmte ekklesiologische Grundstruktu:
Tre  5 Das Konzıil wird als allgemeine Repräsentanz der Kırche miıt eran
wortung Tur die gesamte Kırche und damıit (vorausgesetzt, TTüllt die en
sprechenden Voraussetzungen WIE ETW Legitimität und Rezeption] als
Letztentscheidungsinstanz der Kırche angesehen. Diese Fragestellung
spielt DIs heute 1M Römisch-katholischen/Alt-katholischen Dialog e1nNe
olle, ETW da, die Primatsfrage seht Oder das Verhältnis VOTN
Ortskirche und Universa  rche ZUT Sprache kommt. “

Der Konzilarısmus des en Mittelalters wurde und wird In alt-ka-
tholischer Perspektive nlıch WIE bereits beli Wessenberg srun
ätzlıch DOSITLIV bewertet. er „Jansenistischer“ Oder „f1-
cheristischer“ Autoren, welche alle Autorität beli der Kırche grundlegten
(jegliche andere Autorität 1n der Kırche 1st davon abgeleitet),1
Bestandte1li mancher alt-katholischer Pfarrbibliothek In der niederländ!
schen Bischöflichen Klerisei. “ Aber auch Wessenbergs vierbändige Ge
SCNHNICNTE der „großen Kirchenversammlungen des 15 und 16 Jahrhun:
derts  &b zänlte dazu Wessenbergs Einschätzung der Kırche VOTN Utrecht
entsprach eren kiırchlichem Selbstverständnis, 1 verstanden sich als
aufT dem en e1ner „altkirchlich Orientierten Katholizitä: VOT 1870° STEe
hend. ” ach dem Ersten alılkanum unternahmen tliche eutische alt-ka-

Erst ZU /welten Vatikanischen Konzil wurden alt-katholische Beobachter eingeladen.
Vgl azu efer-Ben Simmif: Oudkatholieke VWAATNeMeTtTs het I[weede Vaticaans Concilie
(1902-—-19065), InN: Tajecta ), efift 1, 2056

10 Intfternationale Römisch-Katholische Alt-Katholische Dialogkommission: KIr-
che und Kirchengemeinschaft, Tankiur! aderborn 720009 Vgl uch die Okumen!I-
schen Beiträge diesem Okumen InN: olfgang Uller (Hg.) Kirche und Kirchen:-
gemeinschaft. He Katholizitä: der Altkatholiken, /Uürich 701

11 Vel. hierzuzJan Visser: Jansenismus und Konzillariısmus. Ekklesiologische Änschauun-
gen des Nicolas LEeGros 5-1 /51), In: 73 1983), 212-224; her die allgemeinen
Grundlagen vgl Jan HaHebeek Canonijek Fec in ecclesiologische ONTEXT. Fen inleiding
LOl het kerkelijk Fec vVan de (OQud-Katholieke Kerk van ederland, Sliedrecht AÄAmersifoort
201 ach Fdmund er {  0-1  }, vyallikanischer eologe, der die erke
Jean ersons erausg; und e1ne Konziliengeschichte verfasste, hat jegliche utor1 in
ren TUnN! in der rche; das Konzil 1st ihr usdruck, der aps! ihm untergeordnet. Nt
chers Denken übte großen Einfluss auf den spateren Jansenismus AUS. Vegl. VISSET, Janse-
NIıSMUS.

12 Von Wessenberg: He yroßen Kirchenversammlungen.
13 C’hrisfian eyen. VWessenberg und die Kirche Von Ütrecht, In IK Z 73 Y83), 209-27/7,
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9 Erst zum Zweiten Vatikanischen Konzil wurden alt-katholische Beobachter eingeladen.
Vgl. dazu Peter-Ben Smit: Oudkatholieke waarnemers op het Tweede Vaticaans Concilie
(1962–1965), in: Trajecta 22 (2013), Heft 1, 29–56.

10 Vgl. Internationale Römisch-Katholische – Alt-Katholische Dialogkommission: Kir-
che und Kirchengemeinschaft, Frankfurt a. M./Paderborn 2009. Vgl. auch die ökumeni-
schen Beiträge zu diesem Dokument in: Wolfgang W. Müller (Hg.): Kirche und Kirchen-
gemeinschaft. Die Katholizität der Altkatholiken, Zürich 2013.

11 Vgl. hierzu etwa Jan Visser: Jansenismus und Konziliarismus. Ekklesiologische Anschauun-
gen des Nicolas LeGros (1675–1751), in: IKZ 73 (1983), 212–224; über die allgemeinen
Grundlagen vgl. Jan Hallebeek: Canoniek recht in ecclesiologische context. Een inleiding
tot het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Sliedrecht – Amersfoort
2011. Nach Edmund Richer (1560–1631), gallikanischer Theologe, der u. a. die Werke
Jean Gersons herausgab und eine Konziliengeschichte verfasste, hat jegliche Autorität ih-
ren Grund in der Kirche; das Konzil ist ihr Ausdruck, der Papst ihm untergeordnet. Ri-
chers Denken übte großen Einfluss auf den späteren Jansenismus aus. Vgl. Visser, Janse-
nismus.

12 Vgl. von Wessenberg: Die großen Kirchenversammlungen.
13 Christian Oeyen: Wessenberg und die Kirche von Utrecht, in: IKZ 73 (1983), 269–277,

nach verschiedenen fehlgeschlagenen früheren Versöhnungsversuchen mit
Rom zu diesem Zweck zum Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70) einge-
laden zu werden, wurde nicht erfüllt.9 Ähnliche Erwartungen an die 
einende und heilende Funktion eines Konzils finden sich auch davor und
danach in der Kirchengeschichte. 

Konziliarität steht hier für bestimmte ekklesiologische Grundstruktu-
ren. Das Konzil wird als allgemeine Repräsentanz der Kirche mit Verant-
wortung für die gesamte Kirche und damit (vorausgesetzt, es erfüllt die ent-
sprechenden Voraussetzungen wie etwa Legitimität und Rezeption) als
Letztentscheidungsinstanz der Kirche angesehen. Diese Fragestellung
spielt bis heute im Römisch-katholischen/Alt-katholischen Dialog eine
Rolle, etwa da, wo es um die Primatsfrage geht oder das Verhältnis von
Ortskirche und Universalkirche zur Sprache kommt.10

Der Konziliarismus des hohen Mittelalters wurde und wird in alt-ka-
tholischer Perspektive – ähnlich wie bereits bei Wessenberg u. a. – grund-
sätzlich positiv bewertet. Werke so genannter „jansenistischer“ oder „ri-
cheristischer“ Autoren, welche alle Autorität bei der Kirche grundlegten
(jegliche andere Autorität in der Kirche ist davon abgeleitet),11 waren 
Bestandteil so mancher alt-katholischer Pfarrbibliothek in der niederländi-
schen Bischöflichen Klerisei.12 Aber auch Wessenbergs vierbändige Ge-
schichte der „großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhun-
derts“ zählte dazu. Wessenbergs Einschätzung der Kirche von Utrecht
entsprach deren kirchlichem Selbstverständnis, beide verstanden sich als
auf dem Boden einer „altkirchlich orientierten Katholizität vor 1870“ ste-
hend.13 Nach dem Ersten Vatikanum unternahmen etliche deutsche (alt-ka-



3714 olische) TIheologen CS, die un  arkeit der vatikanischen Papstlehren
Hinweils auf die Iradıtion nachzuwelsen. S1e dies nicht zuletzt
erufung aufT die konziliare Iradıtion der Kirche. “

Die Gegenüberstellun des Konzils VOTN Konstanz als „mMöchstgewalt
des Allgemeinen Konzils  &b und des Ersten Vatikanums als „mMöchstgewalt
des römischen Papstes“, WIEe Olfgang ra (  ö1  ), der Herausge-
ber des „Altkatholischen Internationalen Nachrichtendienstes“ (AKID),
1n Jahrhunder ach dem Ersten Vatiıkanum 970 formulierte, ©
sich 1n entigegengesetzter Gewichtung bereits 1n der Dogmatischen
Konstitution „Pastor Aeternus  &b des Ersten Vatikanums VO  3 18 Juli 870
Dort werden diejenigen miıt dem Anathema belegt, die das Konzıil (in alt-
kıirchlicher und konziliaristischer Tradition) ber den aps stellen. ® Was
die Interpretation des Konstanzer Konzilsdekret: „HMaec Sancta'  &b ange
werden heute ZWE1 Hauptrichtungen der Auslegung unterschieden Haec
Sancta SE1 e1nNe „grundsätzliche dogmatische” Ooder e1nNe situationsgebun-
dene, Jjuridische Aussage. / Urzlıc hat der römisch-katholische Kırchen
historiker Hubert WolfT darauf hingewiesen, WIEe die Deutung der Konstan

ler 770
14 z Johann Friedrich Von Schulte. He tellung der Konzilien, Päpste und B:

schöfe VOIN historischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche ONSTITU:
t10n VOIN Juli 1870 Mit den Quellenbelegen, Prag 1871 (Nachdruck alen 1970);

uch ders: Der Alt-Katholizismus (‚eschichte SEeINeTr Entwicklung, Inneren (‚estal:-

15
Lung und rechtlichen tellung In Deutschland, („Jeßen 1887 (Nachdruck: alen 19065
olfgang ra Ökumenischer Katholizismus Alt-Katholische UOrientierungspunkte
und 2412 AUS ZWE1 Jahrtausenden, ONN 1970, 15 und

10 a  er Ir’ren VOIN echten Pfad der anrhei ab, dAle behaupten, IMNan Urie Von den Ur-
teilen der Römischen 1SCNOTe 21n Okumenisches Konzil als e1Ne gegenüber dem
Römischen Bischof höhere utor1 erufung einlegen.“ 1Ca1 AUS Pastor Aeternus, Kap
3, In: Heinrich Denzinger: Kompendium der G‚Jaubensbekenn  155E und kirchlichen
Lehrentscheidungen, ng Von eifer Hünermann, reiburg BT 371 YO1, Nr 2003

1/ ernwaf[ Schmidt.: He Konzilien und der aps Von 15a His ZUuU /weiten
Vatikanischen KOnzil, reiburg BT ase VWien 2013, 56-—00; vgl uch Karl-Heinz
Braun (He.) Das Konstanzer KOnzil, 4-1 VWeltereignis des Mittelalters,
Darmstadt 2013, insbes. Brauns eigenen Beitrag: He Konstanzer Dekrete Haec anc
und Frequens, In ebd., 87806 alter Brandmüller S1e dAle Dekrete „Haec Sancta“ als
„legislative Notmaßnahme  . HZwW „Frequens” als „moralischen Appe Aa flfter anı
müller: Besitzt das Konstanzer Dekret „Haec Sancia dogmatische Verbindlichkeit?, In
Remigius Baumer (He.) He Entwicklung des Konziliarısmus. erden und Nachwirken
der konziliaren Idee, Darmstadt 1976, 247/-271, ler 265 I; ders.: Das KOnzil, demokta-:-
tisches Kontrollorgan ber dem Papst?, InN: ders.“* aps und Konzil 1m (G‚roßen chisma
(11378-1431). tudien und Quellen, Paderborn 1990, 243-203, ler 7260 /ur kirchen:-
rec  i1chen tellung e1Nes gesamtkirchlichen Konzils In der römisch-katholischen KIr-
che, vgl IC 1983, CAaNOoNes 330—341 anac hat UTr der aps das eC.  9 21n Konzil
einzuberufen und dAle Verhandlungsgegenstände bestimmen; Dekrete SINd MUr mMiIt
Genehmigung des Papstes mMiIt den Konzilsvätern rechtsverbindlich; WEAeNnNn

64 (3/201 9)

314

ÖR 64 (3/2015)

hier 276 f.
14 Vgl. etwa Johann Friedrich von Schulte: Die Stellung der Konzilien, Päpste und Bi-

schöfe vom historischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche Konstitu-
tion vom 18. Juli 1870. Mit den Quellenbelegen, Prag 1871 (Nachdruck Aalen 1970);
vgl. auch ders: Der Alt-Katholizismus. Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestal-
tung und rechtlichen Stellung in Deutschland, Gießen 1887 (Nachdruck: Aalen 1965).

15 Wolfgang Krahl: Ökumenischer Katholizismus. Alt-Katholische Orientierungspunkte
und Texte aus zwei Jahrtausenden, Bonn 1970, 15 und 16.

16 „Daher irren vom rechten Pfad der Wahrheit ab, die behaupten, man dürfe von den Ur-
teilen der Römischen Bischöfe an ein ökumenisches Konzil als an eine gegenüber dem
Römischen Bischof höhere Autorität Berufung einlegen.“ Zitat aus Pastor Aeternus, Kap.
3, in: Heinrich Denzinger: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen
Lehrentscheidungen, hg. von Peter Hünermann, Freiburg i. Br. 371991, Nr. 3063.

17 Vgl. Bernward Schmidt: Die Konzilien und der Papst. Von Pisa (1409) bis zum Zweiten
Vatikanischen Konzil, Freiburg i. Br. – Basel – Wien 2013, 58–60; vgl. auch Karl-Heinz
Braun u. a. (Hg.): Das Konstanzer Konzil, 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters,
Darmstadt 2013, insbes. Brauns eigenen Beitrag: Die Konstanzer Dekrete Haec Sancta
und Frequens, in: ebd., 82–86. Walter Brandmüller sieht die Dekrete „Haec Sancta“ als
„legislative Notmaßnahme“ bzw. „Frequens“ als „moralischen Appell“: Walter Brand-
müller: Besitzt das Konstanzer Dekret „Haec sancta dogmatische Verbindlichkeit?, in:
Remigius Bäumer (Hg.): Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken
der konziliaren Idee, Darmstadt 1976, 247–271, hier 265 f; ders.: Das Konzil, demokra-
tisches Kontrollorgan über dem Papst?, in: ders.: Papst und Konzil im Großen Schisma
(1378–1431). Studien und Quellen, Paderborn 1990, 243–263, hier 260. Zur kirchen-
rechtlichen Stellung eines gesamtkirchlichen Konzils in der römisch-katholischen Kir-
che, vgl. CIC 1983, canones 336–341. Danach hat nur der Papst das Recht, ein Konzil
einzuberufen und die Verhandlungsgegenstände zu bestimmen; Dekrete sind nur mit
Genehmigung des Papstes zusammen mit den Konzilsvätern rechtsverbindlich; wenn er

tholische) Theologen es, die Unhaltbarkeit der vatikanischen Papstlehren
unter Hinweis auf die Tradition nachzuweisen. Sie taten dies nicht zuletzt
unter Berufung auf die konziliare Tradition der Kirche.14

Die Gegenüberstellung des Konzils von Konstanz als „Höchstgewalt
des Allgemeinen Konzils“ und des Ersten Vatikanums als „Höchstgewalt
des römischen Papstes“, wie Wolfgang Krahl (1928–1978), der Herausge-
ber des „Altkatholischen Internationalen Nachrichtendienstes“ (AKID), es
ein Jahrhundert nach dem Ersten Vatikanum 1970 formulierte,15 findet
sich – in entgegengesetzter Gewichtung – bereits in der Dogmatischen
Konstitution „Pastor Aeternus“ des Ersten Vatikanums vom 18. Juli 1870.
Dort werden diejenigen mit dem Anathema belegt, die das Konzil (in alt-
kirchlicher und konziliaristischer Tradition) über den Papst stellen.16 Was
die Interpretation des Konstanzer Konzilsdekrets „Haec Sancta“ angeht, so
werden heute zwei Hauptrichtungen der Auslegung unterschieden: Haec
Sancta sei eine „grundsätzliche dogmatische“ oder eine situationsgebun-
dene, juridische Aussage.17 Kürzlich hat der römisch-katholische Kirchen-
historiker Hubert Wolf darauf hingewiesen, wie die Deutung der Konstan-
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hat.  15 Alt-katholische Iheologen senen das ekre (und ebenso das Konzıil
selbst) nicht als Notmaßname DZW. Ausnahmeerscheinung, Ondern als
e1nen Ende gescheiterten, aber letzten Versuch Orabpen: der
Reformation, „die ITcNAliche Verfassung, WIEe S1E die damaligen KOon
z1ilsväter und ihre gelehrten Berater verstanden, wiederherzustellen .1 Urs
KUÜrYy 1-1 Y/06);, Bischof der Christkatholischen Kırche der chweIliz und
Verfasser e1Nes Standardwerkes ber die atholische Kirche, Ssieht das
Konstanzer Konzil als „das 1M (Ge1lst rechtmäßig versammelti allge
MmMe1ine Konzil als Repräsentation der katholischen Kirche”, der alle Nnstan
ZEIN, einschließlich des Papstes, „1INM Fragen des aubens, der kirchlichen
Einheit und der Reform aup und ledern verpflichtet“ seijen.“ ASS
das nachfolgende Basler Konzıil die Beschlüsse des Konstanzer Konzils be
stätigt habe, 1st keine Nebensächlichkeit, Ondern enth. das WIC  ige Mo
ment der Rezeption e1nNes Konzils.“ KUry Ssieht Konstanz und den Konzilia-
FI1ISMUS als „Nicht mehr übersehenden, WE auch unzulänglic.
sebliebenen Hinweils aufT die Verfassung der en Kirche”; habe „einen
nNaC.  tigen Einfluß aufT die Widerstandsbewegungen der OmMenden
Jahrhunderte &e ausgeuübt, „die sich S17 dem Ausgang des Mittelalters BIis
1n die neueste /Zeit hinein dem kurilalen Papalismus” entgegenstellten.23
KUÜrYy benennt diese Widerstandsbewegungen (Gallikanismus, Fehbhron1lanIis-
INUS, Kıiırche VOTN Utrecht, Josefinismus, Reform Wessenbergs, 1berale er
Ollsche Wissenscha 1M 19. Jahrhundert, SOWIE eltere ReformverSsu-
che]) als Vermittlerinnen der konziliaren Iradıtion Tur ihre eigene /Zeit und

stirbt, witrd das Konzil unterbrochen.
18 ubertft Wolf: Krypta. Unterdrückte Iradıtionen der Kirchengeschichte, Muüunchen

2015, 75-02, ler
19 KÜry, He atholische Kirche,
AÜ) E3d. (} OMM! uch der Frzbischof Von Utrecht und Kirchenhistoriker aTNnus Kok

dem chluss: „Das Konzil VON Konstanz er den Konziliariısmus ZU Dogma.  .
Marinus Kok. 100 re Utrechter Union: Rückbhlick und usblick, In: IK Z 7U },
1451 /4, ler 149
Konzilien edurien der Nnahme der Entscheidungen Uurc die Kirche consen:
S1155 ecclesiae), welche dAle RKechtgläubigkeit und Authentizität der Entscheidungen eSsTa-
tigt. Konzilien SINd N1IC sich, der aufgrun: der utor1 der versammelten BI:
schöfe, irrtumslos; S1E erwelsen Ssich als solche Uurc den Rezeptionsprozess, der
1C NIC. mMiIt juristischen Mitteln abschließbar ISst. azu Werner Küppers. Re:
zeption. Prolegomena e1iner systematischen Überlegung, In Konzile und die Okumen!\-
sche ewegung (Studien des Ökumenischen ates, 5), enf 19068, 8 1-—] Der Beitrag
Von Küppers, Professor Alt-Katholischen Seminar der Universitä: Bonn, AFAT e1Ne der
erstien tudien der NeuetTen /eit dieser wichtigen I1hematik.

A KÜry, He Altkatholische Kirche,
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stirbt, wird das Konzil unterbrochen.
18 Vgl. Hubert Wolf: Krypta. Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte, München

2015, 75–92, hier 90.
19 Küry, Die Altkatholische Kirche, 29.
20 Ebd. So kommt auch der Erzbischof von Utrecht und Kirchenhistoriker Marinus Kok zu

dem Schluss: „Das Konzil von Konstanz erhob den Konziliarismus sogar zum Dogma.“
Marinus Kok: 100 Jahre Utrechter Union: Rückblick und Ausblick, in: IKZ 79 (1989),
145–174, hier 149.

21 Konzilien bedürfen der Annahme der Entscheidungen durch die ganze Kirche (consen-
sus ecclesiae), welche die Rechtgläubigkeit und Authentizität der Entscheidungen bestä-
tigt. Konzilien sind nicht an sich, oder aufgrund der Autorität der versammelten Bi-
schöfe, irrtumslos; sie erweisen sich als solche durch den Rezeptionsprozess, der
letztlich nicht mit juristischen Mitteln abschließbar ist. Vgl. dazu Werner Küppers: Re-
zeption. Prolegomena zu einer systematischen Überlegung, in: Konzile und die ökumeni-
sche Bewegung (Studien des Ökumenischen Rates, 5), Genf 1968, 81–104. Der Beitrag
von Küppers, Professor am Alt-Katholischen Seminar der Universität Bonn, war eine der
ersten Studien der neueren Zeit zu dieser wichtigen Thematik.

22 Küry, Die Altkatholische Kirche, 30.

zer Dekrete auch Auswirkungen auf die Deutung des Ersten Vatikanums
hat.18 Alt-katholische Theologen sehen das Dekret (und ebenso das Konzil
selbst) nicht als Notmaßname bzw. Ausnahmeerscheinung, sondern als 
einen am Ende zwar gescheiterten, aber letzten Versuch am Vorabend der
Reformation, „die altkirchliche Verfassung, so wie sie die damaligen Kon-
zilsväter und ihre gelehrten Berater verstanden, wiederherzustellen.“19 Urs
Küry (1901–1976), Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz und
Verfasser eines Standardwerkes über die Alt-Katholische Kirche, sieht das
Konstanzer Konzil an als „das im Hl. Geist rechtmäßig versammelte allge-
meine Konzil als Repräsentation der katholischen Kirche“, der alle Instan-
zen, einschließlich des Papstes, „in Fragen des Glaubens, der kirchlichen
Einheit und der Reform an Haupt und Gliedern verpflichtet“ seien.20 Dass
das nachfolgende Basler Konzil die Beschlüsse des Konstanzer Konzils be-
stätigt habe, ist keine Nebensächlichkeit, sondern enthält das wichtige Mo-
ment der Rezeption eines Konzils.21 Küry sieht Konstanz und den Konzilia-
rismus als „nicht mehr zu übersehenden, wenn auch unzulänglich
gebliebenen Hinweis auf die Verfassung der alten Kirche“; er habe „einen
nachhaltigen Einfluß auf die Widerstandsbewegungen der kommenden
Jahrhunderte“22 ausgeübt, „die sich seit dem Ausgang des Mittelalters bis
in die neueste Zeit hinein dem kurialen Papalismus“ entgegenstellten.23

Küry benennt diese Widerstandsbewegungen (Gallikanismus, Febronianis-
mus, Kirche von Utrecht, Josefinismus, Reform Wessenbergs, liberale ka-
tholische Wissenschaft im 19. Jahr hundert, sowie weitere Reformversu-
che) als Vermittlerinnen der konziliaren Tradition für ihre eigene Zeit und



37106 Tur die achwe Historisch stellt damıit e1nNe Brücke zwischen Konzilia-
F1ISMUS und Altkatholizismus her  24

„Konstanz“ afs vVon Wessenberg Inspirterter Erinnerungsort
kirchlicher Reformanliegen Im un Jahrhundert

„KONstanz“ als Erinnerungsort des Widerstandes „kurialen Papa
liısmus  &b 1M 15 Jahrhunder (Küry) wurde 1M Jahrhundert ach der die
kırchlichen Verhältnisse erschütternden Ara Napoleons und der Neuord
NUuNng der politischen und kıirchlichen Verhä  15S€e Uurc den Wiener KONn

(181 9) e1inem altspun und Erinnerungsort Tur den Ruf ach
kıirchlicher Reform und Erneuerung. Erinnerungsorte Sind nicht 1Ur CO
graphische OUrte, Ondern können auch 1n übertragenem Sinne verstanden
werden SO können auch ersonen 1M kulturellen (‚edächtnis „Erinne-
rungsorten“ werden.“ Personifliziert wurden 1M Jahrhunder kErinne-
rung und Ruf ach eiormen Uurc (G(eneralvikar DZW. Bistumsverweser
gnNaZz Heıinrich VOTN Wessenberg, dessen eformen, e{Iwa bezüglich der AÄus
und Weiterbildung des Klerus, In der iturgie eIic aufT dem Geblet des 1UN-
mehr ehemaligen Bistums Konstanz und darüber hinaus e1nNe nachhaltige
Wirkung entfalteten uch der deutschsprachige Alt- und Christkatholizis
INUS, der nfolge des Ersten Vatikanums In Deutschland, der chweiz und
aufT dem Gebilet der Habsburgermonarchie entstand, hat Wessenbergs Re
lormanliegen als Erbe und Auftrag verstanden und Weitergetragen.26 SO
Tanden ETW anlässlich Wessenbergs 100 Geburtstag aufT dem ehemaligen
Konstanzer Bistumsgebiet 103° „Wessenbergfeiern“ In der chweiz und 1n
badischen alt-katholischen (‚emeinden e Alt- DZW. Christkatholiken e -

riffen dazu die Inıtiative DZW. WaTreln maßgeblich beteiligt.27 In der ultra:

A

X4
KÜry, He Altkatholische Kirche,
Selhstverständlich duürifen die mittelalterlichen Konzilien und der Konziliariısmus NIC
idealisiert, sondern Mussen historisch-kritisc| untersucht werden. azu erwig Al-
enAnoven Das Konzil Von ase AUS altkatholischer 1C. InN: Iheologische Zeitschri
}, 359—-300; Stefan Sudmann. Abgrenzung der Nachahmung? Das Basler Konzil
und die alt-katholische Kirche, In: Angela Berlkis/Matfhias Ring (Hg.) Im Himmel Än:-:
ker wetfen. Vermutungen ber Kirche In der Zukunft, Iur Bischof oachim 0  e,
Bonn, verbessertte uflage 2008, 289—301

A (}z uch Hus, der allerdings NIC UTr mMit Konstanz verbunden ISst.
20 eyen, Wessenberg; Adolf Küry: He Durchführung der kirchlichen Verordnungen

des Konstanzer (‚eneralvikars Von Wessenberg In der Schweiz, In IK/Z },
13721 O1; 29/-315; 4774453

AF azu: Josef Fridolin Waldmeier: Der altkatholische Klerus Von Säckingen/ Waldshut
und /ell 1m iesental, AÄAarau 1980, 201; ders.“* Katholiken Nne aps Fin el ZUrT
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für die Nachwelt. Historisch stellt er damit eine Brücke zwischen Konzilia-
rismus und Altkatholizismus her.24

2. „Konstanz“ als von Wessenberg inspirierter Erinnerungsort 
kirchlicher Reformanliegen im 19. und 20. Jahrhundert

„Konstanz“ als Erinnerungsort des Widerstandes gegen „kurialen Papa-
lismus“ im 15. Jahrhundert (Küry) wurde im 19. Jahrhundert nach der die
kirchlichen Verhältnisse erschütternden Ära Napoleons und der Neuord-
nung der politischen und kirchlichen Verhältnisse durch den Wiener Kon-
gress (1815) zu einem Anhaltspunkt und Erinnerungsort für den Ruf nach
kirchlicher Reform und Erneuerung. Erinnerungsorte sind nicht nur geo-
graphische Orte, sondern können auch in übertragenem Sinne verstanden
werden. So können auch Personen im kulturellen Gedächtnis zu „Erinne-
rungsorten“ werden.25 Personifiziert wurden im 19. Jahrhundert Erinne-
rung und Ruf nach Reformen durch Generalvikar bzw. Bistumsverweser
Ignaz Heinrich von Wessenberg, dessen Reformen, etwa bezüglich der Aus-
und Weiterbildung des Klerus, in der Liturgie etc. auf dem Gebiet des nun-
mehr ehemaligen Bistums Konstanz und darüber hinaus eine nachhaltige
Wirkung entfalteten. Auch der deutschsprachige Alt- und Christkatholizis-
mus, der infolge des Ersten Vatikanums in Deutschland, der Schweiz und
auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie entstand, hat Wessenbergs Re-
formanliegen als Erbe und Auftrag verstanden und weitergetragen.26 So
fanden etwa anlässlich Wessenbergs 100. Geburtstag auf dem ehemaligen
Konstanzer Bistumsgebiet sog. „Wessenbergfeiern“ in der Schweiz und in
badischen alt-katholischen Gemeinden statt; Alt- bzw. Christkatholiken er-
griffen dazu die Initiative bzw. waren maßgeblich beteiligt.27 In der ultra-

23 Küry, Die Altkatholische Kirche, 28.
24 Selbstverständlich dürfen die mittelalterlichen Konzilien und der Konziliarismus nicht

idealisiert, sondern müssen historisch-kritisch untersucht werden. Vgl. dazu Herwig Al-
denhoven: Das Konzil von Basel aus altkatholischer Sicht, in: Theologische Zeitschrift 38
(1982), 359–366; Stefan Sudmann: Abgrenzung oder Nachahmung? Das Basler Konzil
und die alt-katholische Kirche, in: Angela Berlis/Matthias Ring (Hg.): Im Himmel An-
ker werfen. Vermutungen über Kirche in der Zukunft, FS für Bischof Joachim Vobbe,
Bonn, 2. verbesserte Auflage 2008, 289–301.

25 So etwa auch Jan Hus, der allerdings nicht nur mit Konstanz verbunden ist.
26 Vgl. Oeyen, Wessenberg; Adolf Küry: Die Durchführung der kirchlichen Verordnungen

des Konstanzer Generalvikars I. H. von Wessenberg in der Schweiz, in: IKZ 5 (1915),
132–161; 297–315; 422–443.

27 Vgl. dazu: Josef Fridolin Waldmeier: Der altkatholische Klerus von Säckingen/Waldshut
und Zell im Wiesental, Aarau 1980, 201; ders.: Katholiken ohne Papst. Ein Beitrag zur
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Wessenberg ange /Zeit aufT SCNFrOTTIEe ehnung:; ZUr Würdigung SE1INES Wer:-
kes und SEINeEeTr kirchlichen Reformtätigkeit kam ler erst In der zweılten
Hälfte des 20 Jahrhunderts nfolge des /weiten Vatikanums.“®

Im 19 Jahrhunder WT das ädoyer Tur die ( Wieder-)Einrichtung VOTN

Synoden und Tur andere kirchliche eiormen wiederholt Ören, auch 1M
Protest das YSTEe au kanum Die Stimmen konnten beli Irüuheren FOr-
derungen, auch beim 860 verstorbenen Wessenberg anknüpfen Bel der
Formierung der alt-katholischen ewegung spielen die Alt-Katholikenkon
BTESSE VOTN Munchen 1871), Köln 1872} und Konstanz 187/3) e1nNe Tur
die Entwicklung der theologischen Programmatik WIC  ige Der Alt-
Katholikenkongress VOTN KONStaNnZz, der VO  3 BIis September 873

1M Konzilsaal gehalten wurde, STAN! Übergang ZUr Vollendung der
Kirchwerdung des Konzilsprotests In Deutschlan wenI1ge Monate DZW.
Ochen en Wahl und e1 des erstien 1SCNOIS Tur die Alt-Ka:
tholiken 1M Deutschen e1c Der Oongress beriet ber die „Synodal
und Gemeindeordnung“ (S>GÜ), die 1n Jahr späater UuUrc die ynode
der Alt-Katholiken 1M Deutschen e1cC 1n Kraft gesetzt wurde.“” In der
SGÖO Sind die Rechte und 1chtien der ynode SOWIE das er  15
zwischen Bischof und ynode (die ynode äNnlt den Bischof festgelegt.
uch ellung und Mitspracherecht der Lalen wurden rechtlich eTall-
ert.  S0 1C hat die Einrichtung VON 5Synoden (und VOTN UOrganen WIEe
der Synodalvertretung, die mi1t dem Bischof gemeinsam die Leitung der KIr-
che wahrnimmt) e1inem starken Bewusstsein VOTN Synodalität eführt
und das Selbstverständnis estärkt, e1nNe bischöflich-synodale Kırche
sein.? International WT die Beteiligung der Lalen Kirchenregiment All-

2
(‚eschichte der chrtistkatholischen Landeskirche des Aargaus, AÄatrTau 19806, 4457

Bischof, Fnde Bistum Konstanz, 751 uch Karl-Heinz Braun (He.) Kirche
und ufklärung. Jgnaz Heinrich Von Wessenberg (11/74-18060), reiburg BT /ürich
1989; ers (He.) Bildung he1i gnaz Heinrich Von VWessenberg (11/74-18060), reiburg
Br 72014

zu ZU Konstanzer Altkatholikenkongress: Angela Berlis Frauen 1Im Prozess der 1TC
werdung. 1ne historisch-theologische StTucCcie ZUrT Anfangsphase des deutschen tkatho-
lI1Z1sSmus (1850—-1890), Frankfurt 1998, 191—7215

0J Im Jahrhundert In der alt-katholischen Kirche viele RKechte Von Laien, SOWEeIT
S1E mMit dem bürgerlichen Rechtss  us In Verbindung standen, auf Möänner hbeschränkt.
Vgl Angela Berlis INnDruc In männliche phären? Der Aufbruch alt-katholischer
Frauen 1m und Jahrhundert, In iIiCHAeLA Sohn-Kronfhaler (He.) Feminisierung
der (Re-)Maskulinisierung der Religion 1Im und Jahrhunder: Forschungsbeiträge
AUS Christentum, udentum und slam, VWien Köln VWeimar 2015 (Im ruck)
Mit der Einführung dieser synodalen Strukturen der Mitbestimmung der alen yingen
die Alt-Katholiken damals SORar wWelter als die protestantischen Kirchen, die damals MUr

„Amtsträgersynoden“ kannten. alter 1e17z hält fest, ass 1m Protestantismus des
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Geschichte der christkatholischen Landeskirche des Aargaus, Aarau 1986, 44–57.
28 Vgl. Bischof, Ende Bistum Konstanz, 251 f. Vgl. auch Karl-Heinz Braun (Hg.): Kirche

und Aufklärung. Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774–1860), Freiburg i. Br. – Zürich
1989; ders. (Hg.): Bildung bei Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774–1860), Freiburg i.
Br. 2014.

29 Vgl. zum Konstanzer Altkatholikenkongress: Angela Berlis: Frauen im Prozess der Kirch-
werdung. Eine historisch-theologische Studie zur Anfangsphase des deutschen Altkatho-
lizismus (1850–1890), Frankfurt a. M. 1998, 191–215.

30 Im 19. Jahrhundert waren in der alt-katholischen Kirche viele Rechte von Laien, soweit
sie mit dem bürgerlichen Rechtsstatus in Verbindung standen, auf Männer beschränkt.
Vgl. Angela Berlis: Einbruch in männliche Sphären? Der Aufbruch alt-katholischer
Frauen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Michaela Sohn-Kronthaler (Hg.): Feminisierung
oder (Re-)Maskulinisierung der Religion im 19. und 20. Jahrhundert? Forschungsbeiträge
aus Christentum, Judentum und Islam, Wien – Köln – Weimar 2015 (im Druck).

31 Mit der Einführung dieser synodalen Strukturen der Mitbestimmung der Laien gingen
die Alt-Katholiken damals sogar weiter als die protestantischen Kirchen, die damals nur
„Amtsträgersynoden“ kannten. Walter Dietz hält fest, dass im Protestantismus des 19.

montan geprägten römisch-katholischen Wahrnehmung hingegen stieß
Wessenberg lange Zeit auf schroffe Ablehnung; zur Würdigung seines Wer-
kes und seiner kirchlichen Reformtätigkeit kam es hier erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts infolge des Zweiten Vatikanums.28

Im 19. Jahrhundert war das Plädoyer für die (Wieder-)Einrichtung von
Synoden und für andere kirchliche Reformen wiederholt zu hören, auch im
Protest gegen das Erste Vatikanum. Die Stimmen konnten bei früheren For-
derungen, auch beim 1860 verstorbenen Wessenberg anknüpfen. Bei der
Formierung der alt-katholischen Bewegung spielen die Alt-Katholikenkon-
gresse von München (1871), Köln (1872) und Konstanz (1873) eine für
die Entwicklung der theologischen Programmatik wichtige Rolle. Der Alt-
Katholikenkongress von Konstanz, der vom 12. bis 14. September 1873
v. a. im Konzilsaal gehalten wurde, stand am Übergang zur Vollendung der
Kirchwerdung des Konzilsprotests in Deutschland: wenige Monate bzw.
Wochen zuvor fanden Wahl und Weihe des ersten Bischofs für die Alt-Ka-
tholiken im Deutschen Reich statt. Der Kongress beriet über die „Synodal-
und Gemeindeordnung“ (SGO), die ein Jahr später durch die erste Synode
der Alt-Katholiken im Deutschen Reich in Kraft gesetzt wurde.29 In der
SGO sind u. a. die Rechte und Pflichten der Synode sowie das Verhältnis
zwischen Bischof und Synode (die Synode wählt den Bischof) festgelegt.
Auch Stellung und Mitspracherecht der Laien wurden rechtlich veran-
kert.30 Letztlich hat die Einrichtung von Synoden (und von Organen wie
der Synodalvertretung, die mit dem Bischof gemeinsam die Leitung der Kir-
che wahrnimmt) zu einem starken Bewusstsein von Synodalität geführt
und das Selbstverständnis gestärkt, eine bischöflich-synodale Kirche zu
sein.31 International war die Beteiligung der Laien am Kirchenregiment an-



318 angs nicht unumstritten War wurde „the principle OT collegiate dec1ision-
making  «52 iImmer praktiziert, ahber 1n der Alt-katholischen Kırche der Nie
derlande reaglerte zunächst eher skeptisch auf die Beteiligung VOTN
LAalen Kirchenregiment.33 Eerst 920 wurde dort e1nNe mi1t (Gelstlichen
und Lalen hbesetzte ynode eingeführt.34

Der Konstanzer Kongress der Alt-Katholiken 17 Jahr 3/3 WarTr sich des
geNIUS Ioci csehr bewusst, konnte INan doch theologisch-inhaltlich csehr gul

KOonziliarısmus und emühungen Kirchenreform anknüpfen. Man
cah sich In Konstanz aul dem en konziliarer Tradılon und damıit gestär
17 Anliegen, „dem vatikanischen /Zerrbilde e1Nnes Concils e1in wahres, allge
Me1nes Concil entgegenzusetzen Auch Person und Werk Wessenbergs
und damıit die Erinnerung kirchenreformerische nliegen der gste
Vergangenheit In gedenkender Erinnerung vollautf präsent.3Ö

Die Erinnerung Jan Hus stand 1M deutschsprachigen Altkatholizis
INUS zunächst weniger 1M Vordergrund;37 dies 1M Unterschie ZU tsche
chischsprachigen Altkatholizismus, der sich Jan Hus (ähnlich WIEe andere

Jahrhunderts ZWaT das Priestertum ler Gläubigen nachdrücklich hetont wurde, ber
„der ‚ynodale (‚edanke 1Im Luthertum 21n Blindgänger” geWESECN Se1 ietz, ıtiert ach
ern! Jochen Hilberath: 1ne Okumenische Aufgabe und e1Ne katholische Hetrausforde-
TuNg: Synodalität, In Iheologische ()uartalschrift 197 }, 131-148, ler 1372 Auf
die Vorreiterrolle der Alt-Katholiken In Deutschland gegenüber den protestantischen KIr-
chen der Laienführer und Dr. hbeider RKechte, Johann Friedrich Von chulte
(182/-1914), der dAle bischöflich-synodale Ordnung des Bistums Iur die Altkatholiken

47
maßgeblich mithbestimmt atte, hbesonders STOIZ.
Jan Hallebeek. Ihe ()lcd atholic 5Synods. Iradıtional Innovative Flements wiithin the
C onstitution f the Church, In IK Z 101 (201 1), 651 0O, ler Hallehbeek Yibt einen

43
UÜberblick ber die tellung der 5Synode In den einzelnen alt-katholischen Kirchen

Aufschlussreich ber die Finwände auf niederländischer E1{ 1st 21n Te des CNTISTKa-
tholischen 1SCNOIS EFduard Herzog eıinen niederländischen Laien, In dem
auUsSTIUNrTrliCc auf die Funktion Von Synoden 1Im kirchlichen en und die der Laien
darın eingeht. Herzog oibt darın Z ass 21n Vierteljahrhundert hnlich
V1 der TEeSSA! JEWISSE edenken vgehabt hab  D ber S1E selen „völlig unbegründet” U

Er habe stattfdessen „1IN meinem hbischöflichen Amt VON Se1iten der Laien e1n EFnt-
gegenkommen und e1Ne Unterstützung gefunden V1E ich S1E niemals TWAaTrtiel.
Fduard Herzog Dr. Jur. Colombijn, Dordrecht, Bern, Drl 18597/, Bischöf-

44
liches AÄArchiv Bern, ( Iranskription Uurc Hubert uppertz, Everswinkel).
/ur ynode In den Niederlanden Ha llebeek, (JIld atholic 5Synods, 83—00)

4> Der Arıtte Altkatholiken-Congress, 149 Hinwelse auf das Konzil erfolgten mehrfach, vgl
ebd., 2672

340 (} egrüßte der Präsident des Konstanzer Vorbereitungskomitees, Sftaatsanwalt Emıil Fie
SEr (1835-1 Y04), mMiIt dem Hinwels daraurf, „dass als e1Ne gyunstige Vorbedeutung TUr
den Congress angesehen werden ürlfe, ass dem Tte zusammentre(te, das
oroße RKeform-Conci und der edie Bischof VWessenberg vgewirkt habe“* Der Arıtte
Altkatholiken-Congress In ( onstanz 1Im re 1873 Stenographischer Bericht. (U{fficielle
Ausgabe, ( onstanz 18/3,

/ Johann Friedrich Von Schulte erwähnt ihn In SEINeTr Rede eım Kongress 1873 ebd.,
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Jahrhunderts zwar das Priestertum aller Gläubigen nachdrücklich betont wurde, aber
„der synodale Gedanke im Luthertum ein Blindgänger“ gewesen sei. Dietz, zitiert nach
Bernd Jochen Hilberath: Eine ökumenische Aufgabe und eine katholische Herausforde-
rung: Synodalität, in: Theologische Quartalschrift 192 (2012), 131–148, hier 132. Auf
die Vorreiterrolle der Alt-Katholiken in Deutschland gegenüber den protestantischen Kir-
chen war der Laienführer und Dr. beider Rechte, Johann Friedrich von Schulte
(1827–1914), der die bischöflich-synodale Ordnung des Bistums für die Altkatholiken
maßgeblich mitbestimmt hatte, besonders stolz.

32 Jan Hallebeek: The Old Catholic Synods. Traditional or Innovative Elements within the
Constitution of the Church, in: IKZ 101 (2011), 65–100, hier 95. Hallebeek gibt einen
guten Überblick über die Stellung der Synode in den einzelnen alt-katholischen Kirchen.

33 Aufschlussreich über die Einwände auf niederländischer Seite ist ein Brief des christka-
tholischen Bischofs Eduard Herzog (Bern) an einen niederländischen Laien, in dem er
ausführlich auf die Funktion von Synoden im kirchlichen Leben und die Rolle der Laien
darin eingeht. Herzog gibt darin u. a. zu, dass er ein Vierteljahrhundert zuvor ähnlich
wie der Adressat gewisse Bedenken gehabt habe. Aber sie seien „völlig unbegründet“ ge-
wesen. Er habe stattdessen „in meinem bischöflichen Amt von Seiten der Laien ein Ent-
gegenkommen und eine Unterstützung gefunden …, wie ich sie niemals erwartet hatte.“
Eduard Herzog an Dr. jur. L. W. A. Colombijn, Dordrecht, Bern, 13. April 1897, Bischöf-
liches Archiv Bern, AH 74 (Transkription durch Hubert Huppertz, Everswinkel).

34 Zur Synode in den Niederlanden vgl. Hallebeek, Old Catholic Synods, 83–90.
35 Der dritte Altkatholiken-Congress, 149. Hinweise auf das Konzil erfolgten mehrfach, vgl.

u. a. ebd., 262.
36 So begrüßte der Präsident des Konstanzer Vorbereitungskomitees, Staatsanwalt Emil Fie-

ser (1835–1904), mit dem Hinweis darauf, „dass es als eine günstige Vorbedeutung für
den Congress angesehen werden dürfe, dass er an dem Orte zusammentrete, wo das
große Reform-Concil getagt und der edle Bischof v. Wessenberg gewirkt habe“. Der dritte
Altkatholiken-Congress in Constanz im Jahre 1873. Stenographischer Bericht. Officielle
Ausgabe, Constanz 1873, 2.

37 Johann Friedrich von Schulte erwähnt ihn in seiner Rede beim Kongress 1873: ebd.,

fangs nicht unumstritten. Zwar wurde „the principle of collegiate decision-
making“32 immer praktiziert, aber in der Alt-katholischen Kirche der Nie-
derlande reagierte man zunächst eher skeptisch auf die Beteiligung von
Laien am Kirchenregiment.33 Erst 1920 wurde dort eine mit Geistlichen
und Laien besetzte Synode eingeführt.34

Der Konstanzer Kongress der Alt-Katholiken im Jahr 1873 war sich des
genius loci sehr bewusst, konnte man doch theologisch-inhaltlich sehr gut
am Konziliarismus und Bemühungen um Kirchenreform anknüpfen. Man
sah sich in Konstanz auf dem Boden konziliarer Tradition und damit gestärkt
im Anliegen, „dem vatikanischen Zerrbilde eines Concils ein wahres, allge-
meines Concil entgegenzusetzen“.35 Auch Person und Werk Wessenbergs
und damit die Erinnerung an kirchenreformerische Anliegen der jüngsten
Vergangenheit waren in gedenkender Erinnerung vollauf präsent.36

Die Erinnerung an Jan Hus stand im deutschsprachigen Altkatholizis-
mus zunächst weniger im Vordergrund;37 dies im Unterschied zum tsche-
chischsprachigen Altkatholizismus, der sich Jan Hus (ähnlich wie andere



Kiırchen dort auch zue1i1gnete. Frantisek Ska (  31  ); promovilerter 319
Jurist und damals assıstlerender Priester 1n der christkatholischen Ge
meilnde Bern, deutete das gesamte Konzıil VOTN Konstanz 1M Lichte der Ver-
urteilung VON Hus ES eınu dass der tschechisch-spra-
chige alt-katholische (‚ottesdienst eiınen Jag ach der Gedenkfeier Tur
Hus Juli 897 stattfand; viele Pilgerinnen und Pilger, die ZUr Ge
denkfeier ZU Hussenstein In Konstanz sekommen m elisten dazu
weilter 1Ns nicht allzu erne Zürich  55 Im September des gleichen Jahres d1
stanzlerte sich der Internationale Alt-Katholikenkongress 1n Wien VOTN der
Verurteilung und erbrennung des oOhannes Hus und des Hieronymus VOTN

Prag UuUrc das Konstanzer Konzil „als e1nNe Sallz und S unkatholische, Ja
unchristliche Maßregel“.39 Der Berner Professor Eugene Michaud 1839-—
191 /), der den rag bezüglich Hus geste atte, rechnete die Verurte1li-
Jung „den Missgriffen des Konzils“; S1E SE1 77u Missachtung VOTN
ec und Gerechtigkeit“” geschehen.40 Michaud plädierte dafür, Hus als
Märtyrer ehren, Hus SE1 zudem 1n „Vorläufer des Altkatholizismus
Im Jahr 900 gründete Ska 1n Prag e1nNe tschechische alt-katholische KIr-
che, die erinnerungspolitisch be1l Hus und Hieronymus VOTN Prag anknüpfte.

Konstanz als Erinnerungsort für den Enfscheidungsprozess für die
Frauenordina fion

Synodalität 1st e1nN Schlüsselbegriff und 1n 1D11SC bezeugtes Iun
MNZIP des kıirchlichen Lebens und des Kiırchenverständnisses diese AÄAus
Sdıpc ezieht sich nicht auf e1nNe einzIge Konfession Das Wort „SYyNOodos 1st
ZWAar erst S17 Eusebius sicher belegt, doch WE WIT die Kıirche VOTN ihrem
eigentlichen Zentrum, der eucharistischen Versammlung, her verstehen,
die ihren rsprung lindet 1M enadma Jesu miıt seinen Jüngern, dann 1in
det sich ler 1M ern das, W2S Synodalität ausmacht. Die ynodale VerfTas
Sunhg der Kıirche ründet In der ZUuU endma versammelten Kirche

2060, ehenso Reinkens, ebd., 203, e1 ber Nne Welter auf ihn einzugehen.
40 Für dAle Informationen Frantisek Ska Aanke ich 0Se Önig (April 20006), Prag, Iur

ISk: 1C| des Konstanzer Konzils Petr Jan Vins, Prag (29 pr 2015
U Bericht ber den vierten internationalen Altkatholiken-Kongress In VWien, 1 August His

September 1897 Zusammengestellt VON uar erZzog/[, ern (Stämpfli) 1598,
, 25 , , ler

Al Bericht VWien, He Begründung des Antrags Iindet Sich: kugene Michaud: Le Hus:
S1SMEe religieux. Kapport IU congres ancien-catholique international de Vienne, SCH
tembre 18597/, In: Revue Internationale de Theologie }, 406-—50, ler AÄAnm.
Bericht VWien, In äahnlicher VWeise wurde Hus Uurc Luthers „ WIr SINd al] Hussen“
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260, ebenso Reinkens, ebd., 263, beide aber ohne weiter auf ihn einzugehen.
38 Für die Informationen zu František Iška danke ich † Josef König (April 2006), Prag, für

Iškas Sicht des Konstanzer Konzils Petr Jan Vinš, Prag (29. April 2015).
39 Bericht über den vierten internationalen Altkatholiken-Kongress in Wien, 31. August bis

3. September 1897. Zusammengestellt von E[duard] H[erzog], Bern (Stämpfli) 1898,
8 f, 25 f, 46 f, hier 46.

40 Bericht Wien, 25. Die Begründung des Antrags findet sich: Eugène Michaud: Le Hus-
sisme religieux. Rapport lu au congrès ancien-catholique international de Vienne, sep-
tembre 1897, in: Revue Internationale de Théologie 6 (1898), 46–56, hier 46 Anm.

41 Bericht Wien, 25. – In ähnlicher Weise wurde Hus durch Luthers „Wir sind all Hussen“

Kirchen dort auch) zueignete. František Iška (1863–1924), promovierter
Jurist und damals assistierender Priester in der christkatholischen Ge-
meinde Bern, deutete das gesamte Konzil von Konstanz im Lichte der Ver-
urteilung von Jan Hus. Es war kein Zufall, dass der erste tschechisch-spra-
chige alt-katholische Gottesdienst einen Tag nach der Gedenkfeier für Jan
Hus am 7. Juli 1897 stattfand; viele Pilgerinnen und Pilger, die zur Ge-
denkfeier zum Hussenstein in Konstanz gekommen waren, reisten dazu
weiter ins nicht allzu ferne Zürich.38 Im September des gleichen Jahres di-
stanzierte sich der Internationale Alt-Katholikenkongress in Wien von der
Verurteilung und Verbrennung des Johannes Hus und des Hieronymus von
Prag durch das Konstanzer Konzil „als eine ganz und gar unkatholische, ja
unchristliche Maßregel“.39 Der Berner Professor Eugène Michaud (1839–
1917), der den Antrag bezüglich Hus gestellt hatte, rechnete die Verurtei-
lung zu „den Missgriffen des Konzils“; sie sei „unter Missachtung von
Recht und Gerechtigkeit“ geschehen.40 Michaud plädierte dafür, Hus als
Märtyrer zu ehren, Hus sei zudem ein „Vorläufer des Altkatholizismus“.41

Im Jahr 1900 gründete Iška in Prag eine tschechische alt-katholische Kir-
che, die erinnerungspolitisch bei Hus und Hieronymus von Prag anknüpfte. 

3. Konstanz als Erinnerungsort für den Entscheidungsprozess für die
Frauenordination

Synodalität ist ein Schlüsselbegriff und ein biblisch bezeugtes Grund-
prinzip des kirchlichen Lebens und des Kirchenverständnisses – diese Aus-
sage bezieht sich nicht auf eine einzige Konfession. Das Wort „synodos“ ist
zwar erst seit Eusebius sicher belegt, doch wenn wir die Kirche von ihrem
eigentlichen Zentrum, der eucharistischen Versammlung, her verstehen,
die ihren Ursprung findet im Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, dann fin-
det sich hier im Kern das, was Synodalität ausmacht. Die synodale Verfas-
sung der Kirche gründet in der zum Abendmahl versammelten Kirche.



SM Synodalität verwirklicht sich aufT verschiedenen kEbenen S1e kann sehr
unterschiedlich umschrieben und ges  e werden, 1M Sinne der \l
Jeglalität zwischen Bischöfen, die In synodale Entscheidungsfindung MUN-
det  42 Im alt-katholischen Diskurs inkludiert Synodalität ausdrücklich auch
die Laienpartizipation. AaDEel spielt das Priestertum aller Gläubigen e1nNe
olle, S1E wird ahber anders akzentulert als ETW 1n den lutherischen und r -
lormierten Kirchen.” Faktisch spielt Synodalität 1M en einzelner KIr-
chen e1nNe unterschiedliche olle, S1E wird unterschiedlich einıiler und
hat 1n unterschiedliches Gewicht. Das Bewusstsein dessen, W2S Synodalı
tat bedeutet, und die Art und Weise, WIE S1E praktiziert wird, aben sich
zudem historisch entwickelt dies kann SsOowohl Entfaltung als auch EIN:
schränkung bedeuten.““

Der römisch-katholische eologe ern Jochen 1lbera hat VOT e1N1-
DEr /Zeit olgende ese aufgestellt: „ 1n Kirchen, Tur eren en und Ver-
fassung das synodale klement nicht 1Ur wesentlich, Ondern auch In der
Kirchenordnung verwirklicht wird, Sibt keinen Diskussionsbedarf 1n Sa:
chen Synodalität. Ca 1lDera| hat sicher recht 1M 1NDIIC aufT das „dass  “
Doch das „wWwIie  &b unterliegt Entwicklungs- und Lernprozessen, die iIMmer
auch VOT ihrem jeweilligen kulturellen Hintergrun: verstehen sind Im
1NDIIC aufT die Moderne darf zudem nicht übersehen werden, WIE STar
die Entwicklung demokratischen Gesellschaftsstrukturen 1n den EUTOÖ-

paischen Staaten auch das kıirchliche Denken beeinflusst hat. Der demokra:
tische Diskurs insbesondere die Vorannahme der Gleichheit aller Bete1i
ligten das Bewusstsein und die Wahrnehmung VOTN Synodalität und
gestaltet ihre usübung mit.  40

Einen derartigen Lernprozess hat die Diskussion ber die Frauenordi-
natıon 1n den Alt-katholischen Kırchen der Utrechter Union ausgelöst;
ETW zeitgleich miıt diesem kırchenweit seführten Entscheidungsfindungs-

A
ZUuU „prominentesten ‚test1is veritatis‘ des Protestantismus elmrath, Konzil,

das Okumen! e1ner altkatholisch/römisch-katholischen Arbeitsgruppe „Das U
einsame EFrbe freudig mjteinander teilen “ Empfehlungen den Vorstand der « Katho-
ischen Vereinigung TUr ()kumene» ZU er  15 zwischen der Altkatholischen und
der römIisch-katholischen Kirche In den Niederlanden, In IK/Z }, 240907 76

43 lutherischen und teformierten Positionen Hilberafth, Ökumenische Aufgabe,
132-1306
Darauf We1Sst Piero (‚oda hin, der diese Aussage auf SEINE eigene, römisch-katholische
Kirche anwendet: Piero 'oda Erneuerung des synodalen Bewusstseins 1Im 'olk Gottes,

A's
InN: Iheologische ()uartalschrifi 197 , 13-—120, ler 113
Hiılbera A, Ökumenische Aufgabe, 13

40 (} WE1STz1938 darauf hin, (dass VOT dem /weiten atıkanum In der römisch-katholt
schen Kirche e1Ne „Spiritualität des (‚ehorsams“ geherrscht habe, die danach VON e1iner
„Spiritualität der ( ommunio“ abgelöst worden Se1 orda, Erneuerung des synodalen
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zum „prominentesten ‚testis veritatis‘ des Protestantismus. Helmrath, Konzil, 45.
42 Vgl. das Dokument einer altkatholisch/römisch-katholischen Arbeitsgruppe „Das ge-

meinsame Erbe freudig miteinander teilen“. Empfehlungen an den Vorstand der «Katho-
lischen Vereinigung für Ökumene» zum Verhältnis zwischen der Altkatholischen und
der römisch-katholischen Kirche in den Niederlanden, in: IKZ 94 (2004), 249–276.

43 Vgl. zu lutherischen und reformierten Positionen Hilberath, Ökumenische Aufgabe,
132–136.

44 Darauf weist Piero Coda hin, der diese Aussage auf seine eigene, römisch-katholische
Kirche anwendet: Piero Coda: Erneuerung des synodalen Bewusstseins im Volk Gottes,
in: Theologische Quartalschrift 192 (2012),103–120, hier 113.

45 Hilberath, Ökumenische Aufgabe, 131.
46 So weist etwa Corda darauf hin, dass vor dem Zweiten Vatikanum in der römisch-katholi-

schen Kirche eine „Spiritualität des Gehorsams“ geherrscht habe, die danach von einer
„Spiritualität der Communio“ abgelöst worden sei. Corda, Erneuerung des synodalen

Synodalität verwirklicht sich auf verschiedenen Ebenen. Sie kann sehr
unterschiedlich umschrieben und gestaltet werden, z. B. im Sinne der Kol-
legialität zwischen Bischöfen, die in synodale Entscheidungsfindung mün-
det.42 Im alt-katholischen Diskurs inkludiert Synodalität ausdrücklich auch
die Laienpartizipation. Dabei spielt das Priestertum aller Gläubigen eine
Rolle, sie wird aber anders akzentuiert als etwa in den lutherischen und re-
formierten Kirchen.43 Faktisch spielt Synodalität im Leben einzelner Kir-
chen eine unterschiedliche Rolle, sie wird unterschiedlich definiert und
hat ein unterschiedliches Gewicht. Das Bewusstsein dessen, was Synodali-
tät bedeutet, und die Art und Weise, wie sie praktiziert wird, haben sich
zudem historisch entwickelt – dies kann sowohl Entfaltung als auch Ein-
schränkung bedeuten.44

Der römisch-katholische Theologe Bernd Jochen Hilberath hat vor eini-
ger Zeit folgende These aufgestellt: „In Kirchen, für deren Leben und Ver-
fassung das synodale Element nicht nur wesentlich, sondern auch in der
Kirchenordnung verwirklicht wird, gibt es keinen Diskussionsbedarf in Sa-
chen Synodalität.“45 Hilberath hat sicher recht im Hinblick auf das „dass“.
Doch das „wie“ unterliegt Entwicklungs- und Lernprozessen, die immer
auch vor ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund zu verstehen sind. Im
Hinblick auf die Moderne darf zudem nicht übersehen werden, wie stark
die Entwicklung zu demokratischen Gesellschaftsstrukturen in den euro-
päischen Staaten auch das kirchliche Denken beeinflusst hat. Der demokra-
tische Diskurs – insbesondere die Vorannahme der Gleichheit aller Betei-
ligten – prägt das Bewusstsein und die Wahrnehmung von Synodalität und
gestaltet ihre Ausübung mit.46

Einen derartigen Lernprozess hat die Diskussion über die Frauenordi-
nation in den Alt-katholischen Kirchen der Utrechter Union ausgelöst;
etwa zeitgleich mit diesem kirchenweit geführten Entscheidungsfindungs-
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alt-katholischen Bistums und der alt-katholischen Kirchen der Utrechter
Union nicht denkbar BECWESENN. Weibliche und männliche Lalen haben
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45 Angela Berlis Frauenordination Okumenische ONIilıkte und ihre Bewältigung
eispie der atholischen Kirche, In: ÖR 55 }, 1625 (mit welterer Litera-

tur)
A4AU He alt-katholischen Kirchen aben auf ihrem Weg ZUrT Frauenordination wiederholt Test-
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Bewusstseins, 117.
47 Statut der in der Utrechter Union vereinigten altkatholischen Bischöfe, in: IKZ 91

(2001), 12–42.
48 Vgl. Angela Berlis: Frauenordination – ökumenische Konflikte und ihre Bewältigung –

am Beispiel der Alt-Katholischen Kirche, in: ÖR 55 (2006), 16–25 (mit weiterer Litera-
tur).

49 Die alt-katholischen Kirchen haben auf ihrem Weg zur Frauenordination wiederholt fest-
gehalten, dass eine derartige Entscheidung eigentlich dem Urteil eines wahrhaft ökume-
nischen Konzils vorbehalten sei. Da dieses jedoch derzeit nicht möglich sei, sei eine Ent-
scheidung jedoch unumgänglich. Wer so etwas sagt, wird zugleich die Bereitschaft
signalisieren, die eigene Praxis durch ein einmal tatsächlich stattfindendes wirklich all-
gemeines Konzil befragen zu lassen. Vgl. dazu Berlis, Frauenordination, 20 und 24,
Anm. 7. Vgl. auch, was der alt-katholische Bischof Joachim Vobbe in seinem anlässlich
der Frauenordination erschienenen Hirtenbrief schrieb: Joachim Vobbe: Brot aus dem

prozess wurde das Statut der Internationalen Bischofskonferenz überarbei-
tet. Die Einsichten aus der Debatte um die Frauenordination fanden im
neu gefassten Statut etwa in klareren Regelungen über Steuerung und Re-
zeption von Reflexionsprozessen Eingang47 – Zeichen eines vertieften
Nachdenkens darüber, wie die Ausübung von Synodalität theologisch re-
flektiert und praktisch auf allen Ebenen der Kirche umgesetzt werden
kann.

Wie eingangs erwähnt, fand an Pfingsten 1996 in der alt-katholischen
Christuskirche zu Konstanz die erste Weihe alt-katholischer Priesterinnen
statt. Als Ordination von Frauen in einer Kirche katholischer Tradition zog
sie weit über das deutsche alt-katholische Bistum hinaus die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit und der Ökumene auf sich.48 Was damals in Kon-
stanz geschah, wäre ohne den vorangegangenen langjährigen synodalen
Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozess innerhalb des deutschen
alt-katholischen Bistums und der alt-katholischen Kirchen der Utrechter
Union nicht denkbar gewesen. Weibliche und männliche Laien haben
diese Diskussion von Anfang an aktiv mitgestaltet, gemeinsam mit Theolo-
gen und Theologinnen sowie Bischöfen. Dass dieser langjährige, span-
nungsreiche Entscheidungsfindungsprozess mit der Weihe in Konstanz ei-
nen feierlichen und für die allermeisten freudigen Abschluss erfuhr, gibt
dem Erinnerungsort Konstanz weitere, mit den bisherigen Narrativen (Syn-
odalität, Reform, Partizipation etc.) durchaus zu verbindende Dimensio-
nen.49

Dass gerade Konstanz zum Ort der Weihe erkoren wurde, hing zu-
nächst ganz praktisch mit dem biographischen Bezug einer der beiden ge-
weihten Frauen und der Größe des alt-katholischen Kirchengebäudes zu-
sammen. Doch die symbolische Bedeutung dieser Weihe am Pfingstfest
und in Konstanz wurde schon bald erkannt. Es lag auf der Hand, die Weihe



3A der Frauen als Zeichen kirchlicher Erneuerung sehen, miıt der INg
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der Kırche und beim anschließenden Empfang 1M Konzilsgebäude wurde
Sallz bewusst die 1n Konstanz bereits bestehenden Erinnerungsorte
„KONZIL”, „Wessenberg”, „synodale Iradıtion  &b und den damıit verbunde-
nen Narrativen angeknuüpft ugleic wurde ler einmal mehr Kirchenge-
SCHICNTE geschrieben: Konstanz als al In der e1nNe SYNO geiragene
und theologisc WIE YTCNIIIC verantworteie Reform der Kırche stattlindet.

Schluss

„KONstanz“ als Erinnerungsort 1st 1n alt-katholischer Erinnerungskultur
nicht 1Ur mi1t dem Konstanzer Konzıil und dem Konziliarismus, Oondern
auch miıt ersonen und kEreignissen der NeUueTelN Kirchengeschichte VeT-

knuüpft, die 1n Verbindung stehen mi1t der Geschichte desOl
ZISMUS 1M und 20 Jahrhunder Konstanz STe Tur das Anliegen VOTN
Kiırchenreform und Erneuerung, aber auch Tur die Multiperspektivität der
Erinnerung, 1n der ersagen und Scheitern ehbenso ihren Platz aben WIE
Feiler und Freude

uch WEeNnN 1n diesem Beitrag „KONstanz“ VOT allem als Erinnerungsort
AUS alt-katholischer Perspektive beschrieben wurde, wWware der chluss
falsch, handle sich ler lediglich e1nen Erinnerungsort AUS der KIr-
chengeschichte, der 1Un VON e1ner bestimmten kıirchlichen Iradıtion ZUT

Gestaltung des eigenen Narrativs vereinnahmt wurde Das Gegenteil 1st
der Fall Konstanz 1st Teil der westkirchlichen Erinnerungsgeschichte
konziliare Praxis der Kirche „KONstanz“ und der damıit verbundene KONZI-
larısmus ehören miıt allen seinen Facetten ZUr Geschichte aller Kirchen,
den Kırchen In katholischer WIE auch enen 1n reformatorischer TIradition.
Konstanz STE dafür, dass das Wohlergehen der Kıirche e1nNe Angelegenheit
und deshalb e1nNe Verantwortlic  e1t aller ist.  >0 Die appellative Bedeutung
dieses Erinnerungsortes wirkt fort.  51
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Steintal. Bischofsbriefe, Bonn 2005, 446.
50 Vgl. dazu Avis, Reformation, 184: “The central conviction of conciliarism – its pivotal 

ecclesiological axiom – is the belief that responsibility for the well-being (the doctrine,
worship and mission) of the Church rests with the whole Church.”

51 So schreibt etwa Paul Avis: “The right combination of conciliarity, collegiality and pri-
macy is the Holy Grail of modern ecumenical dialogue.” Avis, Reformation, 184.

der Frauen als Zeichen kirchlicher Erneuerung zu sehen, mit der an Pfing-
sten, dem Geburtsfest der Kirche, begonnen wurde. Bei den Ansprachen in
der Kirche und beim anschließenden Empfang im Konzilsgebäude wurde
ganz bewusst an die in Konstanz bereits bestehenden Erinnerungsorte
„Konzil“, „Wessenberg“, „synodale Tradition“ und den damit verbunde-
nen Narrativen angeknüpft. Zugleich wurde hier einmal mehr Kirchenge-
schichte geschrieben: Konstanz als Stadt, in der eine synodal getragene
und theologisch wie kirchlich verantwortete Reform der Kirche stattfindet.

4. Schluss

„Konstanz“ als Erinnerungsort ist in alt-katholischer Erinnerungskultur
nicht nur mit dem Konstanzer Konzil und dem Konziliarismus, sondern
auch mit Personen und Ereignissen der neueren Kirchengeschichte ver-
knüpft, die in enger Verbindung stehen mit der Geschichte des Altkatholi-
zismus im 19. und 20. Jahrhundert. Konstanz steht für das Anliegen von
Kirchenreform und Erneuerung, aber auch für die Multiperspektivität der
Erinnerung, in der Versagen und Scheitern ebenso ihren Platz haben wie
Feier und Freude.

Auch wenn in diesem Beitrag „Konstanz“ vor allem als Erinnerungsort
aus alt-katholischer Perspektive beschrieben wurde, so wäre der Schluss
falsch, es handle sich hier lediglich um einen Erinnerungsort aus der Kir-
chengeschichte, der nun von einer bestimmten kirchlichen Tradition zur
Gestaltung des eigenen Narrativs vereinnahmt würde. Das Gegenteil ist
der Fall. Konstanz ist Teil der westkirchlichen Erinnerungsgeschichte an
konziliare Praxis der Kirche. „Konstanz“ und der damit verbundene Konzi-
liarismus gehören mit allen seinen Facetten zur Geschichte aller Kirchen,
den Kirchen in katholischer wie auch denen in reformatorischer Tradition.
Konstanz steht dafür, dass das Wohlergehen der Kirche eine Angelegenheit
und deshalb eine Verantwortlichkeit aller ist.50 Die appellative Bedeutung
dieses Erinnerungsortes wirkt fort.51


